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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für regionale Entwicklung ersucht den federführenden Ausschuss für Kultur 
und Bildung, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. hebt die sektorübergreifende Natur der Kultur- und Kreativwirtschaft und die weltweite 
Bedeutung dieser Industriezweige für die Weltwirtschaft und die gesellschaftliche 
Entwicklung hervor; betont die Tatsache, dass diese Sektoren über ein reichhaltiges 
lokales und regionales Potenzial verfügen;

2. betont, dass die Kultur- und Kreativwirtschaft Teil der nationalen sozioökonomischen 
Strategien und der EU-Strategien in diesem Bereich sein sollte; weist darauf hin, dass die 
lokalen und regionalen Gebietskörperschaften im Einklang mit dem Subsidiaritätsprinzip 
ermuntert werden sollten, ihre Vision von Kreativität in ihre langfristigen Strategien und 
die Umsetzung politischer Maßnahmen einzubeziehen;

3. hebt er hervor, dass die Mittel, die im Rahmen des künftigen mehrjährigen Finanzrahmens 
zur Verfügung stehen, insbesondere im Rahmen des ESF und des EFRE, dazu verwendet 
werden sollten, einen Beitrag zur Stärkung der Kultur- und Kreativwirtschaft sowie der 
nationalen, regionalen und lokalen institutionellen und administrativen Kapazität zur 
Arbeit mit ihnen zu leisten;

4. betont, dass die Kultur- und Kreativwirtschaft als eine Quelle von Potenzial hinsichtlich 
mehr und besserer Arbeitsplätze in den Regionen in der Lage ist, zur sozialen und 
territorialen Integration beizutragen; fürchtet, dass diese Aspekte der Kultur- und 
Kreativwirtschaft nicht ausreichend analysiert werden; betont, dass die Sammlung 
statistischer Daten in diesem Sektor auf allen Ebenen unzureichend ist und dass die Lage 
auf regionaler und lokaler Ebene am schlimmsten ist;

5. ist der Auffassung, dass kreative Menschen, Produkte und Dienstleistungen die Grundlage 
für einen starken europäischen Binnenmarkt und hoch entwickelte Regionen sein sollten; 
fordert, dass die Kultur- und Kreativwirtschaft stärker dafür eingesetzt wird, neue 
Investitionen und vielfältige Talente nach Europa zu locken; fordert die Mitgliedstaaten 
auf, Geschäftsmodelle zu unterstützen, die an den begrenzten europäischen Markt 
angepasst sind, die die Mobilität von Künstlern und Menschen, die in der Kultur- und 
Kreativwirtschaft arbeiten, ermöglichen und ihnen dabei helfen würden, Hindernisse im 
Zusammenhang mit unterschiedlichen Steuer- oder Sozialsystemen oder mit 
Sprachbarrieren zu überwinden;

6. glaubt, dass unterschiedliche Kompetenzen, die durch diese Wirtschaftszweige abgedeckt 
werden, und die Interaktion zwischen Kreativen und Technologien dadurch unterstützt 
werden sollten, dass lokale und regionale Plattformen eingerichtet werden;

7. weist auf die Tatsache hin, dass die Kultur- und Kreativwirtschaft dazu beiträgt, Europas 
immenses kulturelles, historisches und architektonisches Erbe zu bewahren; betont, dass 
die Kultur- und Kreativwirtschaft von unschätzbarem Interesse für Touristen sowohl aus 
der EU als auch aus Ländern außerhalb der EU ist; glaubt, dass die Kultur- und 
Kreativwirtschaft angesichts ihres Mehrwertes aus dem künftigen EU-Haushalt stark 
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unterstützt werden sollte, da sie wichtige wirtschaftliche Möglichkeiten mit sich bringt;

8. unterstreicht die Bedeutung von Bildungssystemen zur Förderung der Kreativität von 
jüngster Kindheit an; betont, dass lokale und regionale Gebietskörperschaften in diesem 
Prozess eine wichtige Rolle spielen könnten, da sie oft für die Vorschulerziehung und die 
Grundschulbildung zuständig sind.


